
Direktzahlungsverordnung 

Art. 73 Tierkategorien 

Für die Tierwohlbeiträge gelten folgende Tierkategorien: 

 

a. Tierkategorien der Rindergattung und Wasserbüffel: 

1. Milchkühe, 

2. andere Kühe, 

3. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, bis zur ersten Abkalbung, 

4. weibliche Tiere, über 160-365 Tage alt, 

5. weibliche Tiere, bis 160 Tage alt,    kein BTS 

6. männliche Tiere, über 730 Tage alt, 

7. männliche Tiere, über 365-730 Tage alt, 

8. männliche Tiere, über 160-365 Tage alt, 

9. männliche Tiere, bis 160 Tage alt;    kein BTS 

 

b. Tierkategorien der Pferdegattung: 

1. weibliche und kastrierte männliche Tiere, über 900 Tage alt, 

2. Hengste, über 900 Tage alt,    kein BTS 

3. Tiere, bis 900 Tage alt;    kein BTS 

 

c. Tierkategorien der Ziegengattung: 

1. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, 

2. männliche Tiere, über 365 Tage alt;    kein BTS 

 

d. Tierkategorien der Schafgattung:    kein BTS 

1. weibliche Tiere, über 365 Tage alt, 

2. männliche Tiere, über 365 Tage alt, 

 

e. Tierkategorien der Schweinegattung: 

1. Zuchteber, über halbjährig,    kein BTS 

2. nicht säugende Zuchtsauen, über halbjährig, 

3. säugende Zuchtsauen, 

4. abgesetzte Ferkel, 

5. Remonten, bis halbjährig, und Mastschweine; 

 

f. Kaninchen:    kein RAUS 

1. Zibben mit jährlich mindestens vier Würfen, einschliesslich Jungtiere 

bis zum Alter von etwa 35 Tagen, 

2. Jungtiere, etwa 35 bis 100 Tage alt; 

 

g. Tierkategorien des Nutzgeflügels:  

1. Bruteier produzierende Hennen und Hähne, 

2. Konsumeier produzierende Hennen, 

3. Junghennen, Junghähne und Küken für die Eierproduktion, 

4. Mastpoulets, 

5. Truten; 

 

h. Wildtiere:    kein BTS 

1. Hirsche, 

2. Bisons. 

 

 

Bst. a: Yaks gehören zur Rindergattung.  
Milchkühe = zur Milchgewinnung gehaltene Kühe, einschliesslich galt gestellte Kühe.  

Bst. h: Die Kategorie Hirsche umfasst Rothirsche und Damhirsche. 


